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* EuGH-Entscheidung: 

EuGH 62016CJ0646 B 26.07.2017

Rechtssatz

Haben die Revisionswerberinnen - ungeachtet des Verhaltens der kroatischen Behörden, die ihren Grenzübertritt

duldeten - von Serbien, also einem Drittstaat, kommend die Grenze zu Kroatien illegal im Sinn des Art. 13 Dublin III-

Verordnung überschritten, führt dies nach dieser Bestimmung in den gegenständlichen Fällen zur Zuständigkeit

Kroatiens zur Prüfung der (in Österreich gestellten) Anträge auf internationalen Schutz. Die danach erfolgten -

gleichfalls von den Behörden geduldeten - Grenzübertritte von Kroatien nach Slowenien und von Slowenien nach

Österreich ändern an der Zuständigkeit Kroatiens nichts. Dafür, dass Österreich durch die im November 2015 gewählte

"sicherheitsbehördliche Verwaltungspraxis" von seinem Selbsteintrittsrecht gemäß Art. 17 Dublin III-Verordnung

"bereits im Vorfeld" Gebrauch gemacht hätte, ergeben sich keine Hinweise (Hinweis B vom 7. September 2016, Ra

2016/19/0160).
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